
Stadt Ratzeburg  
Ratzeburg, 23.09.2015 

 
- Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing -  
 
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 12. Sitzung des Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing am 

Dienstag, 06.10.2015, 18:15 Uhr, 
in den  Ratssaal 

 
eingeladen. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie 
verhindert sind. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n 

und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 

Punkt 2 Bekanntgabe eines Beschlusses aus dem nicht 
öffentlichen Sitzungsteil vom 01.09.2015  

 

Punkt 3 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung 
über die Nichtöffentlichkeit von 
Tagesordnungspunkten  

 

Punkt 4 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift 
vom 01.09.2015  

 

Punkt 5 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse  SR/BerVoSr/224/2015 
Punkt 6 Bericht der Verwaltung   
Punkt 7 Fragen, Anregungen und Vorschläge von 

Einwohnerinnen und Einwohnern  
 

Punkt 8 Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der 
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB)  

SR/BeVoSr/216/2011/5 

Punkt 9 Vorauskalkulation der Abwassergebühren 2016  SR/BeVoSr/234/2011/5 
Punkt 10 XIV. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Abgaben für die zentralen  
Abwasserbeseitigungsanlagen in der Stadt 
Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)  

SR/BeVoSr/235/2011/4 

Punkt 11 XII. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die nicht 
leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt 
Ratzeburg (Gebührensatzung zur 
Fäkalschlammbeseitigung)  

SR/BeVoSr/236/2011/4 

Punkt 12 Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 
2016  

SR/BeVoSr/237/2011/5 

Punkt 13 XIII. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg  

SR/BeVoSr/238/2011/5 

Punkt 14 Tourismusabgabe SR/BeVoSr/153/2014/1 



a) Beschluss über die Kalkulationsgrundlagen 
2016  
b) I. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 
Ratzeburg über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe  

Punkt 15 Wirtschaftsplan der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) für das Jahr 2016  

SR/BeVoSr/240/2011/5 

Punkt 16 Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB 
für das Wirtschaftsjahr 2016  

SR/BeVoSr/241/2011/5 

Punkt 17 Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung 2015 der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe  

SR/BeVoSr/081/2010/5 

Punkt 18 Anträge   
Punkt 19 Anfragen und Mitteilungen   
 
 
 
Vorsitzende/r 
 

 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BerVoSr/224/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

 
 
Verfasser:   Gerhard Thuns  FB/Az: 8 
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 
Zusammenfassung: 
 
Der AWTS nimmt den schriftlichen Bericht vom 10.09.2015 zur Kenntnis.  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 
Sachverhalt:  s. Anlage!  
 
 
Mitgezeichnet haben:  entfällt.  
 

Ö  5



 1

  AWTS Anlage zu TOP 4 Stand 
10.09.2015 

Beschluss 
vom 

TOP/ Bezeichnung Inhalt Sachstand erledigt   
ja / nein 

15.11.2010 14) Künftige gastronomische 
Nutzung von Teilflächen des 
umgebauten Marktplatzes 

Der AWTS beschließt, die Verwaltung zu ermäch- 
tigen, künftige Pachtverträge für die Gastronomie- 
flächen auf dem Marktplatz mit den im Sachverhalt in 
der Spalte „neu“ genannten Rahmenbedingungen  
abschließen zu  dürfen. Über Dauerpachtverhältnisse 
entscheidet der AWTS im Einzelfall. 

Z.z. gibt es keine aktuellen 
Anfragen von Nutzungs-
interessierten. 

 
tlw. 
nein 

07.10.2014 22) Seebadestelle Schlosswiese Der AWTS nimmt das mündlich durch Herrn 
Bürgermeister Voß vorgetragene Zwischenergebnis 
der Mediationsverhandlung vor dem Landgericht 
Lübeck am 06.10.2014 zur Kenntnis und beschließt, 
den Bürgermeister zu bitten, auf dieser Basis weiter 
zu verhandeln. 

Das rechtshängige 
Verfahren wurde durch 
einen Vergleich vor dem 
Landgericht Lübeck mit 
Abschluss eines neuen 
Mietvertrages, beides vom 
06.07.2015, sowie der 
Rückübergabe des 
Grundstücks am 
08.07.2015 
abgeschlossen. 

 
 

ja 
 
 
 

 

07.07.2015 11) Sanierung der Staumauer 
Am Mühlengraben 
(Mühlenteich) 

Der AWTS beschließt, die Fa. Matthäi Bauunter-
nehmen GmbH & Co.KG Leezen, mit den Arbeiten  
zum Preis von € 79.773,28 € zu beauftragen.               

Der Auftrag kam aus 
technischen Gründen 
nicht zur Ausführung. 
Bericht darüber erfolgte 
am 01.09.2015 im AWTS. 

 
ja 

07.07.2015 12) Wylag; Chronologie und 
Sachstand 

Der AWTS beschließt,  
a) die Verwaltung zu bitten, mit den künftigen 
Veranstaltern des Wylag und den für die öffentlich-
rechtlichen Auflagen zuständigen Fachdienststellen 
kurzfristig eine gemeinsame Beratung über die 
„Machbarkeit“ des Wylag 2016 anzuberaumen; 
b) darüber hinaus Kontakte mit anderen potentiellen 
Veranstaltern für eine Ersatz-veranstaltung in 2016 
aufzunehmen.    

Das Wylag findet 2016 
wieder statt. Bericht im 
AWTS erfolgte am 
01.09.2015. 

 
 

ja 

01.09.2015 8)Niederschlagswasserbehand-
lung Behandlungsanlagen für 
Einleitstellen E26, E29, E30a, E 
8; Vergabe nach öffentlicher 
Ausschreibung 

Der AWTS beschließt folgende Auftragserteilung: 
- Los 4: Fa. GTW Goldberg, brutto € 47.553,69 
- Los 5: Fa. GTW Goldberg, brutto € 85.394,04 
- Los 6: Fa. TuK  Schwerin,  brutto € 82.164,15. 

 

Die beschlossenen 
Aufträge wurden 
vergeben. 

 
 

ja 

     

Ö
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 17.09.2015 
 SR/BeVoSr/216/2011/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Der AWTS beschließt der Stadtvertretung zu empfehlen, den Jahresabschluss 
2014 der Ratzeburg Wirtschaftsbetriebe wie folgt festzustellen: 
 

Bilanzsumme 32.031.771,03 € 
Summe der Erträge 5.667.139,47 € 

Summe der Aufwendungen  5.692.043,21 € 
Jahresverlust   -24.903,74 € 

  
Behandlung des Jahresergebnisses:  
 

Sparte Betrag € Behandlung 
Abwasserbeseitigung +  9.310,83

Der Jahresverlust in Höhe 
von -24.903,74 € soll durch 

Gebührenanpassungen 
ausgeglichen werden. 

Bauhof  +51.458,91
Straßenreinigung - 63.053,83
Tourismus -41.476,39
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
/Kultur/Veranstaltungen -75.251,08
Bedürfnisanstalten -60.370,89
Allg.wirtschaftl.Betätigung +154.478,71
  

 
Dem Werkleiter wird Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2014 erteilt. 
 
 „Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des …-Ausschusses mit 
keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des …Ausschusses mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“  
 
 
 

Ö  8
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___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Axel Koop am 15.09.2015 
Gerhard Thuns am 15.09.2015 
Bürgermeister Voß am 16.09.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der geprüfte Jahresabschluss 2014 liegt in der endgültigen Fassung vor. Nach § 24 
Abs. 2 EigVO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 
erforderlich. Den Mitgliedern des Werkausschusses wurde eine Berichtsausfertigung 
mit der Einladung zum Abschlussgespräch mit dem Wirtschaftsprüfer, der 
Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt für die gemeinsame Schluss-
besprechung am 30.09.2014 überlassen. 
 
Für den Abschluss 2014 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch 
den Wirtschaftsprüfer erteilt. 
 
Da der Jahresverlust überwiegend durch die Unterdeckung in der Straßenreinigung 
verursacht wurde, wird empfohlen einen Ausgleich durch Gebührenanpassungen, 
der so auch gesetzlich vorgeschrieben ist, vorzunehmen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Für den städtische Haushalt ergeben sich (wegen der geplante 
Gebührenanpassung) keine Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben:   FB 2, Finanzen  
 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BeVoSr/234/2011/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Vorauskalkulation der Abwassergebühren 2016 
 
Zielsetzung: 
 
Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation.   
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und nach Vorberatung im 
Hauptausschuss die Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2016 gemäß 
Anlage zu beschließen und ab 01.01.2016 die Gebührensätze entsprechend 
anzupassen. 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit keinem 
eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS  mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“     
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Ratzeburg betreibt die Abwasserbeseitigung/Stadtentwässerung als 
besondere Sparte im Eigenbetrieb RZ-WB.  
 

Ö  9
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Da die Finanzierung der eigenbetriebsrechtlich organisierten Abwasserbeseiti-
gungseinrichtungen entsprechen den Anforderungen des Bilanzrechtes (HGB, 
EigVO) in der Bilanz abgebildet werden muss, besteht eine enge Verzahnung 
zwischen Bilanzrecht einerseits und Gebührenrecht andererseits. Die 
gebührenrechtlichen Vorschriften erfordern eine zeitnahe Nachkalkulation zur 
Ermittlung der Über- und Unterschüsse der Abwassergebühren. Gleichzeitig ist es 
erforderlich, dass die Gebührensätze der einzelnen Jahre überprüft und nötigenfalls 
angepasst werden. 
 
Investitionen, als wichtige Grundlage für die Vorauskalkulation 2016 sind in dem 
ebenfalls vorliegenden Entwurf zum Wirtschaftsplan 2016 dargestellt. 
 
Nach den Feststellungen der TREUKOM im Vorjahr sollte die beim Jahresabschluss 
2013 festgestellte Überdeckung von 143 T€ innerhalb von 3 Jahren an die 
Gebührenkunden zurückgegeben werden. Da der Jahresabschluss 2014 ebenfalls 
einen Überschuss ( 9.310 €) ergab, kann diese Planung nunmehr umgesetzt werden. 
So wäre es dadurch rechtlich möglich und wirtschaftlich vertretbar, die Gebühr von 
derzeit 2,84 €/m³ auf neu 2,54 €/m³  (10,57 %) per 01.01.2016 zu senken. 
 
Zur Entwicklung der Regenwassergebühren ist festzustellen, dass die Über-
prüfungen der Grundstücksverhältnisse vor Ort weiterhin fortgesetzt wurde, 
erhebliche gebührenfähige Zusatzflächen aber nur noch in wenigen Einzelfällen 
generiert werden konnten, sodass nicht zu erwarten ist, hierdurch in den nächsten 
Jahren maßgebliche gebührensenkende Ergebnisse ermitteln zu können. Im Übrigen 
gelten für die Regenwassergebühr, dass auch in diesem Bereich durch die 
erhebliche Investitionstätigkeit für Regenwasserrückhaltebecken u.ä. insbesondere 
die kalkulatorischen Fixkosten (AfA und Zinsen) angestiegen sind. Die Gebühren 
sind aber, insbesondere durch die aktuellen Investitionen von derzeit 0,33 €/m² auf 
neu 0,37 €/m² (rd. 12 %) anzuheben.  
 
Die Gebühr für das Abfahren von Schlamm aus den wenigen noch vorhandenen 
abflusslosen Sammelgruben soll aufgrund der tatsächlichen Entwicklung von  
von 2,95 €/m³ auf 2,96 €/m³ erhöht werden. 
 
Auf die beigefügte  Vorauskalkulation für das Jahr 2016 wird als Grundlage für alle 
vorstehenden Gebührenveränderungen hingewiesen: 
 

Kostenartengruppen 
2015 € 
 bisher 

2016 
neu 

Kalkulatorische Abschreibungen 1.154.518,00 1.083.097,00
Kalkulatorische Zinsen 258.841,12 224.767,79
Betriebskosten 1.645.065,57 1.663.333,20
Gesamtaufwand 3.058.424,69 2.971.197,99
Grundgebühren sowie 
Verrechnungen Vorjahre, Erträge u.a.

- 430.416,77
- 55.700

-363.123,00
-167.327,17

Gebührenfähiger Zusatzaufwand 2.572.307,92 2.440.747,82
 
Daraus entwickeln sich die einzelnen Gebührensätze wie folgt: 
 

 + / - alt ab neu ab 
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% 01.01.2015 01.01.2016 
Zusatzgebühr 
Schmutzwasser 

- 0,30 €/m³ 
- 10,57 % 

2,84 €/m³ 2,54 €/m³ 

Zusatzgebühr 
Regenwasser 

+ 0,04 €/qm 
                    + 12 % 

0,33 €/qm 0,37 €/qm 

Gebühr 
Sammelgruben 

              0,01 €/m³ 
                + 0,3 % 

2,95 €/m³ 2,96 €/m³ 

 
Entwicklung der letzten Jahre mit Auswirkungen „Krötentunnel-Urteil“ 

Jahr 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Zusatzge-
bühr 
Schmutz-
wasser 

€/m³ 
2,60 

€/m³ 
2,40 

€/m³ 
2,44 

€/m³ 
2,64 

€/m³ 
2,50 

€/m³ 
2,47 

€/m³ 
2,85 

€/m³ 
2,85 

€/m³ 
2,84 

€/m³ 
2,54 

 

   
Entwicklung der letzten Jahre ohne Auswirkungen „Krötentunnel-Urteil“ 

Zusatzgebühr 2,48 2,96 3,08 2,89 2,85 Seit 2010nicht mehr gerechnet 

 
Die neuen Gebührensätze sind ab 01.01.2016 in der Beitrags- und Gebührensatzung 
festzusetzen. 
  
Für Rückfragen steht Herr Warnke, TREUKOM, in der Sitzung des AWTS persönlich 
zur Verfügung.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan: 
 
Bisherige Gebühr           2,84 €/ m³  x 660.000 m³ =                1.874.400 € p.a. 
Kalkulation TREUKOM  2,54 €/ m³  x 660.000 m³ =                1.676.400 € p.a. 
Differenz zum Vorjahr (wird an Gebührenzahler zurückgegeben):          -  198.000 € p.a.     
 
 
Anlagenverzeichnis: Vorauskalkulation der TREUKOM 2016. 
 
 
 
mitgezeichnet haben:  entfällt. 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BeVoSr/235/2011/4 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

XIV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Abgaben für die zentralen  
Abwasserbeseitigungsanlagen in der Stadt Ratzeburg 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Zielsetzung: 
 
Erforderliche Anpassung der Benutzungsgebühren für die Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im 
Hauptausschuss die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XIV. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg als Satzung der Stadt Ratzeburg 
zu erlassen. Die beigefügten Anlagen (Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) 
sind Bestandteil dieses Beschlusses.  
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit keinem 
eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“    
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 

Ö  10
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Sachverhalt: 
 
Dazu wird gebeten, das als Anlage beigefügte Zahlenwerk für die Vorlage zur 
Vorauskalkulation der Abwassergebühren 2016 zur Kenntnis zu nehmen und als 
Grundlage für die Gebührenanpassung zu beschließen.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Siehe Vorlage zur Vorauskalkulation der 
Abwassergebühren 2016.   
 
 
Anlagenverzeichnis:  Entwurf der Satzungsänderung. 
 
 
 
mitgezeichnet haben: entfällt. 
 
 



 
 

XIV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für 
die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- 

und Gebührensatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6, 8, und 9 
des Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils gültigen 
Fassung und des § 15 der Abwassersatzung in der Fassung der letzten Änderung 
vom 21.03.2013 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom                    
.                2015 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg wird wie folgt geändert: 
 

 
§ 13 a Gebührensatz Schmutzwasser 

 
 
Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die Zusatzgebühr je Kubikmeter Schmutzwasser beträgt ab 01.01.2016:    

2,54 €. 
 
 

§ 13 b Gebührensatz Niederschlagswasser 
 

Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die Zusatzgebühr je Quadratmeter Niederschlagsfläche beträgt ab 01.01.2016: 

0,37 €. 
 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.  
 
 
Ratzeburg,     .    .2015 
 
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
 
 
     ( V o ß )     Siegel 

Ö  10



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BeVoSr/236/2011/4 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

XII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die nicht leitungsgebundene 
Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg 
(Gebührensatzung zur Fäkalschlammbeseitigung) 
 
Zielsetzung: 
 
Erforderliche Anpassung der Benutzungsgebühren für die Abfuhr aus abflusslosen  
Sammelgruben. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im 
Hauptausschuss die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XII. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht 
leitungsgebundene Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung zur 
Fäkalschlammbeseitigung) als Satzung zu erlassen. Die beigefügten Anlagen 
(Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit keinem 
eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“   
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 

Ö  11
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Sachverhalt: 
 
Dazu wird gebeten, das als Anlage für die Vorlage zur Vorauskalkulation der 
Abwassergebühren für das Jahr 2016 in der Stadt Ratzeburg beigefügte Zahlenwerk 
zur Kenntnis zu nehmen und als Grundlage für die Gebührenanpassung zu 
beschließen.  
 
Betroffen von dieser Gebührensenkung wären im Stadtgebiet die Betreiber von 
abflusslosen Sammelgruben. Dies sind 5 Grundstücke in den Gebieten 
„Ravenskamp, Alte Ziegelei, Neu-Vorwerk und Seedorfer Straße (außerhalb OD), mit 
einem Abfuhrbedarf von über 100 Kubikmetern (zwischen 112 und 184 Kubikmeter) 
jährlich. Weitere 8 betroffene Grundstücke haben einen jährlichen Abfuhrbedarf 
zwischen 25 bis 87 Kubikmetern.  
 
Die Erhöhung entspricht der von der TREUKOM erstellten Vorauskalkulation und soll 
damit nahegehend eine Gleichbehandlung mit dem weit überwiegenden Teil der 
übrigen Nutzer, die über das zentralen Netzt  entsorgt werden, sicherstellen.  
 
Hinweis für Betreiber von Hauskläranlagen: Seit Inkrafttreten der II. Änderung der 
Abwassersatzung zum 26.03.2013 sind die verbliebenen 3 Betreiber von 
Hauskläranlagen im Außenbereich selbst für die dortige Abwasserbeseitigung 
verantwortlich. Sie unterliegen damit nicht mehr dem geltenden Abwasser-
gebührenrecht der Stadt Ratzeburg.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Da in diesen Ausnahmefällen bisher keine 
kostendeckende Gebühr erhoben wurde, sondern eine Gleichbehandlung mit den 
Nutzern der leitungsgebundenen Anlage erreicht werden sollte, entstehen bei dem 
relativ kleinen Benutzerkreis geringfügige Gebührenunterdeckungen.   
 
 
Anlagenverzeichnis: Entwurf der Änderungssatzung, Gebührenkalkulation s. 
Vorlage „Vorauskalkulation der Abwassergebühren 2016“. 
 
 
 
mitgezeichnet haben: entfällt. 
 
 



 

 
 

 
XII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung 
der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammbeseitigung) 

  
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 
6 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein und der §§ 1 
und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes und des § 15 
Abs. 3 der Abwassersatzung der Stadt Ratzeburg in der jeweils gültigen Fassung 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.12.2015 folgende 
Satzung erlassen: 
  
 

Artikel I 
 
 
§ 3 Absatz 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht 
leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg erhält folgende 
Fassung: 
  
(2) Die Höhe der der Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung aus 
abflusslosen Sammelgruben ergibt sich aus der Grundgebühr und einer 
Zusatzgebühr. Die Grundgebühr wird nach Nennleistung der verwendeten 
Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 
Wasserzähler, so wird die Grundgebühr nach der Summe der Nennleistung der 
einzelnen Wasserzähler berechnet. Die monatliche Grundgebühr beträgt bei der 
Verwendung von Wasserzählern mit einer Nennleistung  
 

bis 5 m³/h       5,00 €, 
bis 10 m³/h    20,00 €, 

                                                über 10 m³/h    75,00 €. 
 

Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter abgeholten Abwassers 2,96 €. 
 
 
  

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. 
  
Ratzeburg,     .    .2015 
 
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
 
 
       Siegel 

    ( V o ß ) 

Ö  11



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BeVoSr/237/2011/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2016 
 
Zielsetzung: 
 
Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach  
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation.  
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im 
Hauptausschuss die Gebührenkalkulation für die Straßenreinigungsgebühren 
2016 gemäß Anlage zu beschließen und für 2016 die Gebührensätze 
entsprechend anzupassen. 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit keinem 
eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“    
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Ratzeburg betreibt die Straßenreinigung als besondere Sparte im 
Eigenbetrieb RZ-WB.  
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Da die Finanzierung der eigenbetriebsrechtlich organisierten Straßenreinigungs-
einrichtungen entsprechen den Anforderungen des Bilanzrechtes (HGB, EigVO SH) 
in der Bilanz abgebildet werden muss, besteht eine enge Verzahnung zwischen 
Bilanzrecht einerseits und Gebührenrecht andererseits. Die Gebührenrechtlichen 
Vorschriften erfordern eine zeitnahe Nachkalkulation zur Ermittlung der Über- und 
Unterschüsse der Gebühren. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass die Gebührensätze 
der einzelnen Jahre überprüft und nötigenfalls angepasst werden. 
           
Die Vorauskalkulation (als Anlage beigefügt) für das Jahr 2016 ergibt im Einzelnen: 
 
 
 

Kostenartengruppen 

 

2015 
€ 

2016 
€ 

Kalkulatorische 
Abschreibungen 

38.100 38.000 

Kalkulatorische Zinsen 7.500 6.200 
Betriebskosten 386.400 389.700 
Gesamt 432.000 433.900 
abzügl./zuzügl. 
Öffentlichkeitsanteile, 
Ausgleich Vorjahre u.a.  

119.300
 

-  121.800 
+14.326,12 

Gebührenfähiger Aufwand 312 .700 326.426,12 
 
Darauf aufbauend entwickeln sich die einzelnen Gebührensätze wie folgt: 
 
2002 2003 2004 2005/ 

2006 
2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016 

3,30 
€/m 

3,21 
€/m 

3,10  
€/m 

3,04  
€/m 

2,97  
€/m 

3,17 
 €/m 

3,22 
 €/m 

3,25 
 €/m 

3,33 
 €/m 

3,30  
€/m 

3,02 
 €/m 

3,02 
€/m 

3,06 
€/m 

3,26 
€/m 

 
Die ermittelten Kehrmeter bilden mit rd. 100.000 m die Verteilungsgrundlage. Da im 
Planjahr 2015 die neuen Wohnstraßen (Musikerviertel im Neubaugebiet Barkenkamp 
II) noch nicht von der maschinellen Straßenreinigung zusätzlich gereinigt  werden 
konnten,  bei der Vorauskalkulation aber  bereits mit berücksichtigt wurden, ergab 
sich daraus ein Verlust von ca. 16.000 €. Nicht geplante Mehrkosten im 
Personalbereich (Erkrankungen und Korrekturen bei der Rufbereitschaft)  ergaben 
beim Jahresabschluss 2014 weitere Verschlech-terungen von ca. 36.000 €. Eine 
Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge zugunsten der Stadt Ratzeburg (während 
der Haushaltssperre Anfang 2015) führte zu erhöhten Ausgaben der 
Straßenreinigung von rd. 11.000 €.  
Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch der Hinweis auf den allgemeinen 
Öffentlichkeitsanteil von 15%, den die Stadt immer gemäß ständiger Rechtsprechung 
zu tragen hat und auf den Grünflächenanteil von 8.213 m, der sich ebenfalls 
Gebühren mindernd auswirkt. 
 
Die Gebührenerhöhung, mit der auch tlw. der Verlust aus dem Vorjahr ausgeglichen 
werden soll, beträgt gegenüber dem Vorjahr insgesamt  0,20 € je Kehrmeter 
Jahresgebühr (= 6,53 %). Dies würde als Beispiel für das Grundstück in Ratzeburg, 
Breslauer Str. 31 a, eine jährliche Steigerung um  3,00 € (15 Kehr-Meter x 3,06 € = 
45,90 auf 48,90 €) ergeben.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
Der von der Stadt zu tragende Öffentlichkeitsanteil beträgt 65.000 € (Vorjahr:  
64.500 €). Hinzu kommen die Gebührenanteile für Grünanlagen, Friedhöfe usw. in 
Höhe v.26.800 € (Vorjahr: 25.100 €).   
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: entfällt. 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BeVoSr/238/2011/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

XIII. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die 
Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg 
 
Zielsetzung: 
 
Anpassung der Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung ab 2016. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im 
Hauptausschuss die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XIII. Satzung 
zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt 
Ratzeburg als Satzung zu erlassen. Die beigefügten Anlagen 
(Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) sind Bestandteil dieses 
Beschlusses. 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit keinem 
eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“    
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 
Sachverhalt: 
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Durch die Kalkulierte Gebührenerhöhung um 0,20 €/m auf 3,26 €/m jährlich erfolgt 
eine Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung und ein tlw. Verlustausgleich 
des Vorjahres (Verteilung erfolgt über 3 Folgejahre). Zur Berechnung wird gebeten, das als 
Anlage der Vorlage zur Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Ratzeburg für das Jahr 2016 beigefügte Zahlenwerk und den Sachverhalt in 
der dazugehörigen Beschlussvorlage zur Kenntnis zu nehmen und als Grundlage für 
die Gebührenänderung zu beschließen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Siehe Vorlage für die Vorauskalkulation 2016.   
 
 
Anlagenverzeichnis: Entwurf der Änderungssatzung. 
 
 
 
mitgezeichnet haben: entfällt. 
 
 



 
XIII. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die 

Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg  
 
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 6 des 
Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein und § 6 der Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg in der jeweils gültigen Fassung  
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom    .   .2015 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 
 

Artikel I 
 
Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg wird wie folgt 
geändert: 
 
 
§ 4 Nummer 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die jährliche Straßenreinigungsgebühr beträgt je Meter Straßenfrontlänge bei einmal 
wöchentlicher Reinigung  3,26  Euro. 
 

 
Artikel II 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.  
 
 
Ratzeburg,    .   .2015 
 
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
   ( V o ß )      -Siegel- 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.09.2015 
 SR/BeVoSr/153/2014/1 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Tourismusabgabe 
a) Beschluss über die Kalkulationsgrundlagen 2016  
b) I. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 
Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe 
 
Zielsetzung: Kontinuierliche Fortsetzung der speziellen Abgabenerhebung zur 
teilweisen Deckung der Kosten im Bereich Tourismuswerbung. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
a) Die beigefügte Vorauskalkulation der Tourismusabgabe 2016 wird als 
Berechnungsgrundlage für die Festsetzung in der Abgabensatzung 
beschlossen.  
b) Der ebenfalls beigefügte Entwurf der I. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe, der dieser 
Beschlussvorlage beigefügt ist, wird als Satzung der Stadt Ratzeburg erlassen. 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit keinem 
eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des AWTS mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“    
 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Axel Koop am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
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Sachverhalt: 
 
Die Stadt Ratzeburg erhebt seit dem Jahre 1996 auf der rechtlichen Grundlage des  
§ 10 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) 
Fremdenverkehrsabgaben bzw. seit 2015 Tourismusabgaben von Personen und 
Personenvereinigungen, denen durch den Fremdenverkehr Vorteile geboten werden. 
Der fiktive Vorteil besteht in der sich aus dem Fremdenverkehr ergebenden 
Gewinnchance oder erhöhten Verdienstmöglichkeiten. 
 
Mit Wirkung vom 01.08.2014 wurde § 10 KAG geändert. Der bisherige Kreis der 
erhebungsberechtigten Kurorte wurde um das Prädikat "anerkannter Tourismusort" 
erweitert. In diesem Zuge (so die Gesetzesbegründung) soll anstatt des herkömm-
lichen Gesetzesbegriffes der Fremdenverkehrsabgabe und Fremden-
verkehrswerbung der Begriff der Tourismusabgabe und der Tourismuswerbung 
gesetzlich eingeführt werden. 
 
Diese Änderungen sollen nach Auffassung des Gesetzgebers auch solchen 
Gemeinden die Abgabenerhebung ermöglichen, die in besonderem Maße für 
Touristen attraktiv sind, wodurch der ortsansässigen Wirtschaft wiederum Vorteile 
entstehen. Davon wird z.B. die Hansestadt Lübeck maßgeblich profitieren. 
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erhebung der ehemaligen 
Fremdenverkehrsabgabe sind mit den Voraussetzungen für die neue 
Tourismusabgabe für die Stadt Ratzeburg nahezu identisch, sodass lediglich(bereits 
im Vorjahr erfolgt) das örtliche Satzungsrecht den neuen Gegebenheiten durch 
Namensänderung angepasst werden musste. 
 
Das Aufkommen aus der Tourismusabgabe ist nach wie vor zweckgebunden zur 
Deckung der Kosten im Bereich der Tourismuswerbung, insbesondere der 
Werbedrucksachen, Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, Teilnahme an Messen und 
Werbeveranstaltungen, Versand von Prospekten, Personalkosten, Beiträge an die 
HLMS sowie zur Deckung von Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und 
Unterhaltung der zu kulturellen und touristischen Zwecken vorgehaltenen öffentlichen 
Einrichtungen zu verwenden. Dieser Aufwand ist jährlich neu zu ermitteln und dient 
als Grundlage für die Abgabenkalkulation. 
 
Die vorliegende Kalkulation wird von nachstehenden Faktoren wesentlich beeinflusst: 
 

 Der touristische Gesamtaufwand (abzüglich Erträge) wird für das Jahr 2016 in 
Höhe von 376.350 € festgestellt. Davon wird lediglich ein Teilbetrag von 
151.950 € auf die Abgabepflichtigen verteilt (umlagefähiger Aufwand) .  

 Die dem Fremdenverkehr unmittelbar zuzurechnenden Kosten werden nach 
dem bisherigen Satzungsrecht mit einem Anteil von 40 % bzw. 50 % 
umgelegt. Nach der Rechtsprechung wären bis zu 70 % möglich.  

 Im Übrigen werden die gleichen Kalkulationsgrundsätze wie in Vorjahren 
berücksichtigt.  

 
 
Die einzelnen Veränderungen ab 2016  sind in der nachstehenden Übersicht 
dargestellt: 
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Vergleich Tourismusabgabe alt und neu 

      
  Abgaben- Abgaben- Differenz 
Stufe Abgabenpflichtige satz 2015 € satz 2016 € € p.a. 

1  
Siehe § 5 der Satzung  

 
z.B. 

 
Restaurants, 
Steuerberater, Makler, 
Banken, Ärzte,  
Handwerksbetriebe, 
Jugendherbergen, 
Krankenhäuser, 
Versorgungsbetriebe uva. 
 

12,00 12,00 0 
2 24,00 25,00 + 1,00 
3 59,00 62,00 + 3,00 
4 119,00 123,00 + 4,00 
5 178,00 185,00 + 7,00 
6 309,00 321,00 + 12,00 
7 440,00 456,00 + 25,00 
8 654,00 678,00 + 24,00 
9 880,00 900,00 + 20,00 
10 1.141,00 1.171,00 + 30,00 
11 1.498,00 1.541,00 + 43,00 
12 1.902,00 1.960,00 + 58,00 
13 2.509,00 2.576,00 + 67,00 

   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
Durch die Erhebung der Tourismusabgabe werden rd. 151.950 € auf die potentiellen 
Nutznießer der Tourismusförderung umgelegt und von der Stadt Ratzeburg 
vereinnahmt.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
a) Entwurf der Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe in der Stadt 
Ratzeburg; 
b) Vorauskalkulation der TREUKOM für das Jahr 2016. 
 
 
 
mitgezeichnet haben: FB Finanzen, Herr Werner. 
 
 



 
 

 
I. Satzung zur Änderung der Satzung 

der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe 
  
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des § 13 Abs. 3 Nr. 
1 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr.2 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz-LDSG) wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom    .   .2015 folgende Satzung erlassen: 
 
 

 
Artikel 1 

 
Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 

 
§ 6 

Höhe der Abgabe 
  
Die Abgabe wird als Jahresabgabe erhoben und beträgt in den jeweiligen Stufen: 
  
 

Stufe 1 12,00 €
Stufe 2 25,00 € 
Stufe 3 62,00 €
Stufe 4 123,00 € 
Stufe 5 185,00 € 
Stufe 6 321,00 €
Stufe 7 456,00 €
Stufe 8 678,00 €
Stufe 9 900,00 €
Stufe 10 1.171,00 €
Stufe 11 1.541,00 € 
Stufe 12 1.960,00 € 
Stufe 13 2.576,00 €

 
 

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
Ratzeburg,      .    .2015 
 
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
        -Siegel- 

 
   ( V o ß )       
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 23.09.2015 
 SR/BeVoSr/240/2011/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 / WP 2016 
 
 

Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-
WB) für das Jahr 2016 
 
Zielsetzung: 
 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb im Jahr 2016. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des AWTS und Beteiligung des 
Hauptausschusses den Wirtschaftsplan  einschließlich Stellenplan der 
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2016.    
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 21.09.2015 
Wolfgang Werner am 22.09.2015 
Bürgermeister Voß am 23.09.2015 
Michael Wolf am 23.09.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Für den Eigenbetrieb ist gemäß Eigenbetriebsverordnung vor Beginn eines jeden 
Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan sowie der Stellenübersicht 
und einer Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen 
und Verpflichtungsermächtigungen. Gemäß Dienstleistungsvertrag vom 
06.06.2006 wurde die Stadtwerke Ratzeburg GmbH mit der kaufmännischen 
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Betriebsführung der RZ-WB und damit verbunden auch mit der Aufstellung der 
jährlichen Wirtschaftspläne beauftragt. 
            
Dem AWTS wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 der RZ-WB in seiner 
Funktion als Werkausschuss mit den ermittelten Planzahlen zur Beratung und 
Beschlussempfehlung vorgelegt.        
    
Der Entwurf berücksichtigt –seit 2006- die Zusammenführung der Ratzeburg-
Information (Tourismus einschl. Badestellen) mit den 
Kommunalbetrieben(Stadtentwässerung, Bauhof und Straßenreinigung) sowie die 
neuen Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketings/Kultur und 
der öffentlichen Toiletten.  
Die jedes Jahr neu berechneten Erstattungen des Eigenbetriebes an den städtischen 
Haushalt (für dort erbrachte Verwaltungsleistungen) wurden mit rd. 331.000 € 
(Vorjahr: 335.000 €) berücksichtigt. Für die Nutzung von Büroräumen im Rathaus 
werden rd. 29.800 € (Vorjahr: 28.300 €) Miete bezahlt. Erstattungen an den 
Betriebsarzt und den sicherheitstechnischen Dienst sowie an die gesetzliche 
Unfallversicherung ergeben noch einmal rd. 8.400 € (Vorjahr: 6.400 €), die der 
Eigenbetrieb an die Stadt auszahlt. Zusammen werden somit jährlich rd. 369.200 € 
an die Stadt Ratzeburg ausgezahlt! 
 
Der Bereich „wirtschaftliche Stadtentwicklung“ ist in die Betriebszweige Tourismus, 
Wirtschaftsförderung, Bedürfnisanstalten und allgemeine wirtschaftliche 
Betätigungen untergliedert. Dazu gehörige Einnahmen und Ausgaben die bis 2006 
im städtischen Haushalt veranschlagt waren, sind seitdem als Erträge und 
Aufwendungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt. 
In der Sparte Tourismus finden sich nur noch die eigentlichen Aufgaben der 
Tourismusförderung wieder. Alle bisher der Ratzeburg-Information (jetzt Tourist-
Information) zugeordneten Einnahmen und Ausgaben außerhalb der Tourismus-
förderung z. B. Parkeinnahmen, Pachten aber auch die Unterhaltung der 
Badestellen, die Leerung der Papierkörbe, die regelmäßige Säuberung des 
Marktplatzes u.v.a. sind in der Sparte „allgemeine wirtschaftliche Betätigungen“ 
veranschlagt. 
 
Der städtische Betriebszuschuss wurde von ehemals 313.300 € (darin enthalten die 
Fremdenverkehrs- bzw. Tourismusabgabe) schon im Jahr 2012 auf 250.000 € 
gesenkt und seitdem „gedeckelt“, um damit Forderungen im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung nachhaltig zu entsprechen. Durch die erhoffte, aber doch 
nicht geplante Rückübernahme der städtischen Seebadeanstalt Schlosswiese am 
08.07.2015 von der Erlebnisbahne Ratzeburg GmbH sind allerdings erhebliche 
Mehrausgaben bereits im Jahre 2015 eingetreten und künftig bei den 
Wirtschaftsplanungen ab 2016 zu berücksichtigen.  
 
Der jährliche Mehraufwand für die reinen Unterhaltungs- und 
Bewirtschaftungsaufgaben beträgt etwa  
-- lfd. Betriebskosten für  Strand u. Steg     p.a.   ca. 22.000 €; 
    (gemäß Angebot Bauhof); 
-- Betriebs- und Reinigungskosten für das öffentliche WC  p.a.   ca. 10.000 €; 
-- DLRG-Badeaufsicht und Material     p.a.   ca.   3.800 €. 
-- lfd. Betriebskosten für das Gebäude     p.a.   ca.   6.000 €. 
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Bei den Betriebskosten können je nach Ergebnis der konzeptionellen Überlegungen 
auch wieder Einnahmen erzielt werden. Denn z.Z. trägt zur Verschlechterung der 
Wirtschaftslage die fehlende Mieteinnahme von 5.000 € p.a. bei.  
 
Weitere Maßnahmen am Gebäude sind auch in 2016 erforderlich, werden aber mit 
Rücksicht auf die vorgesehene Gesamtplanung im Rahmen der städtebaulichen 
Voruntersuchungen im Wirtschaftsplan noch nicht dargestellt. Im vorgelegten 
Wirtschaftsplan ist lediglich der für die Badesicherheit  geplante DLRG-Rettungsturm 
und Sanitätsraum mit 30.000 € berücksichtigt, worüber allerdings auch im Rahmen 
des Gesamtkonzepts gesprochen werden muss. 
 
Die städtebaulichen Voruntersuchungen umfassen nach dem Gebietszuschnitt die 
größten Teil der Schlosswiese, nicht nur –aber natürlich im Besonderen – den 
Bereich der Seebadeanstalt.  
 
In diesem Zusammenhang werden nachfolgend auch Vorschläge der 
Wirtschaftsbetriebe zur Umgestaltung unterbreitet, die noch überhaupt nicht mit dem 
Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften abgestimmt oder ggfls.  im 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beraten worden sind. Deswegen ist vom 
Fachbereich 6 zu diesem Punkt auch ausdrücklich keine Zustimmung erteilt worden. 
Es wird also darüber auch im Rahmen der Voruntersuchung zu sprechen sein. 
Wichtig ist aber, dass die Wirtschaftsbetriebe sich Gedanken gemacht und auf die 
neue Situation reagiert haben. Es muss fachlich und im Rahmen der Zuständigkeiten 
über die Ausführung dieser Vorschläge beraten werden. Allerdings ist darauf 
hinzuweisen, dass die Unterhaltungskosten der Schlosswiese – genau wie jetzt die 
Kosten der Seebadeanstalt -  ausschließlich von den Wirtschaftsbetrieben 
aufgebracht werden.  
 
Um die Wirtschaftlichkeit für den Eigenbetrieb nachhaltig aufrechterhalten zu können, 
sind zwingend flankierende Maßnahmen geboten, die im Zusammenhang mit der 
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016 umgesetzt werden sollten. Die 
Verwaltung schlägt dazu folgende Maßnahmen vor: 
 

Maßnahme(n) Verbesserung
1. vollständige Umsetzung der Vorschläge des Bauhofes u.a. zur 
Umgestaltung der Wallanlage Schlosswiese*  und Anbringung eines 
Sperrvermerkes für eine Saisonkraftstelle 

55.300 €

2. Reduzierung der Verwaltungskostenanteile für die Sparte 
„Tourismus“ 

3.500 €

3. Reduzierung der Verwaltungskostenanteile für die Sparte 
„Wirtschaftsförderung, Kultur, Veranstaltungen“ 

6.000 €

4. Erhöhung und Neueinführung Parkgebühren  
a) Tagesticket Schloßwiese von 2,00 € auf 4 € = 7.000 € p.a. 
b) Tagesticket Unter d. Linden von 3,00 € auf 4,00 € = 4.200 € p.a. 
c) Gebührenpflicht für den Bahnhofsparkplatz mit 1,00 € zugl. als  
    Tagesticket = 8.000 € p.a. 

19.200 €

5. Erhöhung des städtischen Zuschusses für den WC-Betrieb 
(Marktplatz + Schloßwiese) 

10.000 €

6. Einführung Benutzungsentgelt für die Seebadestelle Schloßwiese 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Attraktionen z.B. durch Aufstellung 2.000 €
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von Spielgeräten u.a. 
Empfohlene Verbesserungen insgesamt: + 96.000 €
 
* Gemeint ist dabei die Reduzierung arbeitsintensiver Pflegeflächen des Bauhofes durch 
Umgestaltung.  
Als Beispiele seien hier der  Wall an der Schlosswiese und die Ausgleichsfläche entlang der Straße 
Röpersberg genannt. Im Bereich der Schlosswiese ist seit Jahren ein Wall vorhanden, der in 
unregelmäßigen Abständen mit den verschiedensten Pflanzen versehen wurde. 
Die Bodenqualität ist mittlerweile durch großflächige Bereiche von Ackerwinde und Giersch geprägt. 
Eine Umgestaltung dieser Flächen durch Rasenansaat in den Randbereichen und Anpflanzung einer 
Rosenrabatte als Durchgangsschutz würde hier nicht nur den Pflegeaufwand erleichtern, sondern 
auch optisch die einladende Lage der Schlosswiese verstärken. 
Die Umgestaltung im Bereich Schlosswiese würde dazu noch zu einer jährlichen finanziellen 
Verbesserung der Sparte Tourismus im Bereich des Jahresleistungsvertrages Schloss-und 
Surferwiese in Höhe von mind. 6.500,00 € führen. 
 
(Hier bedarf es einer konzertierten Aktion mit dem Fachbereich 6) 

  
Für die damit verbundenen begleitenden Maßnahmen, z.B. Änderung der StadtVO 
über Parkgebühren, Anschaffung Automaten für Parkgebühr Bahnhofsvorplatz und 
Automat Badestelle Schlosswiese, Umgestaltung Grünanlage Schlosswiese wird 
hiermit die grundsätzliche Zustimmung der städtischen Gremien erbeten. 
       
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 kann somit realistisch einen kleinen Gewinn 
von insgesamt 1.767 € ausweisen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  Gem. Wirtschaftsplan 2016.   
 
 
Anlagenverzeichnis: Erfolgsplan, Erfolgsübersicht, Vermögensplan, Auswirkungen 
Stadt, Finanzplan, Stellenplan und dazugehörige Veränderungsliste. 
 
 
 
mitgezeichnet haben:  
 
FB 2 Finanzen und FB 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 
Die Mitzeichnung steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der städtischen 
Kostenanteile für den Fremdenverkehr und die Bedürfnisanstalten.  
 
Der FB 6 verweigert hiermit ausdrücklich die Zustimmung (gemeint ist die 
Umgestaltung von Grünanlagen). Es ist nicht Aufgabe des Wirtschaftsbetriebes über 
städtebauliche und stadtgestalterische Angelegenheiten zu befinden. Dafür gibt 
einen Fachbereich respektive einen Fachdienst, in deren Auftrag dann der Bauhof 
umsetzt. Die oben vorgeschlagenen Umgestaltungsmaßnahmen, die teilweise im 
Stadtbild hochwirksam sein würden, sind in keiner Weise seitens des Fachbereiches 
geplant und nicht mit dem Fachbereich abgestimmt!  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 22.09.2015 
 SR/BeVoSr/241/2011/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das 
Wirtschaftsjahr 2016 
 
Zielsetzung: 
 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb im Jahr 2016. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im 
Hauptausschuss, die als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 
1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-
WB).  
(„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des …-Ausschusses mit 
keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des …Ausschusses mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“)   
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 21.09.2015 
Wolfgang Werner am 22.09.2015 
Bürgermeister Voß am 22.09.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Unter dem vorangegangenen TOP wurde der Wirtschaftsplan 2015 insgesamt 
vorgelegt. Über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO ist ein gesonderter 

Ö  16
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(Satzungs-)Beschluss erforderlich. Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung 
zum Wirtschaftsplan 2016 hingewiesen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Gemäß Wirtschaftsplan 2016.  
 
 
Anlagenverzeichnis: Zusammenstellung gemäß § 12 EigVO. 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
FB 2, Finanzen, Herr Werner 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 23.09.2015 
 SR/BeVoSr/081/2010/5 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

06.10.2015 Ö 

Hauptausschuss 30.11.2015 Ö 
Stadtvertretung 14.12.2015 Ö 
 
 
Verfasser: Gerhard Thuns  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung 2015 der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe 
 
Zielsetzung: 
 
Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach dem 
Kommunalprüfungsgesetz (KPG) für das Wirtschaftsjahr 2015.   
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des AWTS, als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2015 die 
Partnerschaft Walsleben-Fischer-Fock, Ratzeburg, zu benennen.  
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des …-Ausschusses mit 
keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.“  
oder 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des …Ausschusses mit 
folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: ……..“    
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Gerhard Thuns am 17.09.2015 
Bürgermeister Voß am 21.09.2015 
 

 
Sachverhalt:  
 
Gemäß Verfügung des Landrates des Kreises Herzogtum Lauenburg ist für die 
Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe ein Abschlussprüfer vorzuschlagen. 

Ö  17
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Dafür kommen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft infrage, 
von denen eine aktuelle Unabhängigkeitserklärung im Sinne des Deutschen 
Corporate Governance Kodex (international geltende Unternehmensverfassung) 
vorliegt. 
 
Hinsichtlich der Auswahl des zu beauftragenden Abschlussprüfers ist insbesondere 
darauf hinzuweisen, dass ein Prüferwechsel nach 6 Jahren vorgenommen werden 
sollte. Der letzte Prüferwechsel (von BDO zu Walsleben-Fischer-Fock) erfolgte für 
das Abschlussjahr 2012. Die Zusammenarbeit mit Walsleben-Fischer-Fock könnte 
für ein weiteres Jahr fortgesetzt werden, da die Erfahrungen im  Zusammenhang mit 
den Jahresabschlussprüfungen 2012 bis 2014 als sehr positiv zu bezeichnen sind.  
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, für das Jahr 2015 erneut die Ratzeburger 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,   
 

Partnerschaft Walsleben-Fischer-Fock, Ratzeburg, 
 
zu benennen.                                                                   
Die Beauftragung würde anschließend -nach der Beschlussfassung durch die 
Stadtvertretung- vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises Herzogtum Lauenburg 
veranlasst werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt:  
 
Die benötigten Mittel werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2016 eingestellt.  
 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: entfällt. 
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